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78. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 14. Mai 2024 Nummer 13

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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2121

Verordnung zur Änderung 
der Hygiene-Verordnung

Vom 30. April 2024

Auf Grund des § 17 Absatz 4 des Infektionsschutzgeset-
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel  8v des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr.  359) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 10 der Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung vom 
21. Dezember 2022 (GV. NRW. S.  1136), die durch Ar-
tikel  9 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. 
S. 1431) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1

Die Hygiene-Verordnung vom 9. Januar 2003 (GV. NRW. 
S.  56), die durch Artikel  38 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S.  351) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

   „(2) Handlungen, die eine Verletzung der Haut 
oder Schleimhaut vorsehen, sind mit sterilen Gerä-
ten, Werkzeugen oder Gegenständen vorzunehmen. 
Sterile Einmalmaterialien dürfen nach dem ersten 
Gebrauch nicht wiederverwendet werden und sind 
fachgerecht zu entsorgen. Mehrfach verwendbare 
Geräte, Werkzeuge und Gegenstände, die für eine 
Handlung nach Satz 1 bestimmt sind, sind nach je-
dem Gebrauch zunächst einer desinfi zierenden 
Reinigung und anschließend einem validierten 
 Sterilisationsprozess zu unterziehen sowie bis zur 
nächsten Anwendung steril aufzubewahren.

   (3) Mehrfach verwendbare Geräte, Werkzeuge und 
Gegenstände, deren Benutzung eine Verletzung der 
Haut oder Schleimhaut nicht vorsieht, bei deren 
Anwendung es aber zu einer Verletzung der Haut 
oder Schleimhaut kommen kann, sind nach jedem 
Gebrauch zu reinigen und zu desinfi zieren (Kun-
denschutz). Es ist ein Desinfektionsmittel mit 
nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider 
Wirksamkeit zur Desinfektion zu verwenden. Ist es 
zu einer unbeabsichtigten Verletzung gekommen, 
sind die Instrumente mit geeigneten Mitteln auf-
zubereiten. Nach einer nicht proteinfi xierenden 
Desinfektion (Eigenschutz) sind die Instrumente 
sorgfältig zu reinigen und einer abschließenden 
Desinfektion zu unterziehen (Fremd- und Kunden-
schutz).“ 

 b)  Absatz 5 wird durch die folgenden Absätze 5 und 6 
ersetzt:

   „(5) Es sind geeignete Hautschutz- und -pfl egemit-
tel zur Verfügung zu stellen. Es muss ein Haut-
schutzplan zur Auswahl von Präparaten für Haut-
reinigung, -schutz und -pfl ege erstellt und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in deren regelmäßige 
und richtige Anwendung unterwiesen werden.

   (6) Wer Tätigkeiten gemäß §  1 am Menschen aus-
übt, muss für den Betrieb einen an die vor Ort ge-
gebenen Anforderungen angepassten Hygieneplan 
erstellen. Der Hygieneplan muss schriftlich alle 
hygienerelevanten Maßnahmen, die mit dem Ein-
griff am Menschen in Verbindung stehen, mit den 
jeweiligen Präventions- und Personalschutzmaß-
nahmen aufführen. Dazu zählen insbesondere Vor-
gaben zur Desinfektion und Sterilisation, zur 
Wundbehandlung, zur Reinigung, Versorgung, Ent-
sorgung und Lagerung von Verbrauchsmaterialien. 
Der Hygieneplan muss für jede Mitarbeiterin und 
für jeden Mitarbeiter frei zugänglich sein. Der Hy-
gieneplan ist jährlich, sowie nach Veränderung der 
Betriebsabläufe auf Aktualität zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu aktualisieren. Der Hygieneplan 
ist dem Personal mindestens einmal jährlich zu er-
läutern. Unterjährig eingestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind vor Arbeitsantritt in Bezug 
auf den Hygieneplan zu unterweisen. Dem Ge-

sundheitsamt ist auf Verlangen Einsicht in die ent-
sprechenden Aufzeichnungen zu gewähren.“

2.  § 3 wird wie folgt gefasst:
  „§ 3
 Desinfektion

  (1) Desinfektionen von Händen, Haut und Schleim-
häuten, Instrumenten und Flächen sind mit geeigne-
ten Mitteln und Verfahren vorzunehmen, die zur In-
fektionsprävention in medizinischen Einrichtungen 
nachgewiesenermaßen wirksam sind und für die ge-
plante Anwendung geeignet sind. Als Voraussetzung 
für eine sichere Wirksamkeit muss die im jeweiligen 
Einsatzbereich erforderliche inaktivierende Wirksam-
keit durch zwei voneinander unabhängige Prüfbe-
richte und Gutachten, die den Stand der derzeitigen 
Wissenschaft erfüllen, neue Anwendungsformen be-
rücksichtigen und von herstellerunabhängigen akkre-
ditierten Prüfi nstituten erstellt worden sind, gesichert 
sein. Dies wird zum Beispiel vom Verband für Ange-
wandte Hygiene (VAH) praktiziert. Prüfungen, die 
nach technischen Spezifi kationen eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei 
oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum vorgenom-
men worden sind, werden als gleichwertig anerkannt, 
wenn die technischen Spezifi kationen das nach Satz 2 
geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft er-
reichen. 

  (2) Geeignete Handdesinfektionsmittelspender sind 
dort bereitzustellen, wo eine hygienische Händedesin-
fektion erforderlich ist.

  (3) Oberfl ächen, die sicher oder möglicherweise in 
 direkten oder indirekten Kontakt mit Körperfl üssig-
keiten gekommen sind, müssen spätestens nach Be-
endigung der Behandlung umgehend gereinigt und 
mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfi ziert 
werden.

  (4) Die Arbeitsfl ächen sind darüber hinaus spätestens 
am Ende des Arbeitstages gründlich zu reinigen und 
zu desinfi zieren.“

3.  § 4 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 4 
ersetzt:

  „(2) Eine Instrumentensterilisation hat mittels eines 
validierbaren Dampfsterilisationsverfahrens zu erfol-
gen. Ein Dampfsterilisator der Klasse B mit fraktio-
niertem Vor- und Nachvakuumprogramm muss für 
alle Sterilisationen verwendet werden, da diese Ge-
räteart jeden Sterilisationszyklus überwacht und eine 
Aufzeichnung der Zyklusparameter anfertigt, ins-
besondere die während der Sterilisationsphase er-
reichten Temperaturen und die Zeitspanne dieser 
Temperaturaufzeichnungen. Die Betreiberin oder der 
Betreiber ist dafür verantwortlich, dass der gewählte 
Zyklus sich für das zu sterilisierende Ladegut eignet. 
Wenn ein bestehender Dampfsterilisator nicht der 
Klasse B entspricht, muss jeder neu angeschaffte 
Dampfsterilisator dieser Vorgabe entsprechen. Eine 
regelmäßige Validierung ist durch hierfür qualifi zierte 
Fachunternehmen durchzuführen. Der Zeitpunkt und 
der Umfang für die Validierungen sind abhängig vom 
Sterilisator, der Beladung und den Ergebnissen der 
vorherigen Validierungen. Sofern keine anderweitigen 
Informationen zu geräteeigenen Validierungsinter-
vallen vorliegen, darf der Zeitraum bis zur nächsten 
regelmäßigen Validierung den Zeitraum von drei Jah-
ren nicht überschreiten.

  (3) Betreiber, die bis zum 15. Mai 2024 die Instrumen-
tensterilisation mittels eines Heißluftsterilisators 
durchführen, müssen bis zum 15. Mai 2025 das Ver-
fahren der Instrumentensterilisation auf eine Dampf-
sterilisation nach § 4 Absatz 2 umstellen. 

  (4) Verpackte Gegenstände müssen so gelagert wer-
den, dass die Verpackung intakt und trocken bleibt. 
Das Datum der Sterilisation und die Chargennummer 
müssen vermerkt werden.“

4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:
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   „(2) Betreiber einer Einrichtung, die eine Tätigkeit 
nach §  1 ausführen, müssen die Aufnahme und 
die Beendigung ihrer Tätigkeit bei dem für den Ort 
der Niederlassung zuständigen Gesundheitsamt 
anzeigen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. April 2024 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2024 S. 252

223

Vierte Verordnung zur Änderung 
von Vorschriften der Lehrerausbildung

Vom 2. Mai 2024

Artikel 1
Änderung der Ordnung zur berufsbegleitenden 

 Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
 Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung 

Auf Grund des §  13 Absatz  3 Satz  1 des Lehrerausbil-
dungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), der 
durch Artikel  1 Nummer  13 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. S.  208) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und 
dem Ministerium der Finanzen:   

Die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der 
Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. S.  511), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. März 
2023 (GV. NRW. S.  214) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Nach § 4b wird folgender § 4c eingefügt: 

 „§ 4c
  Sonderregelung für den Erwerb des Lehramts 

für sonderpädagogische Förderung

  (1) Die Ausbildung erfolgt in einem Lehramtsfach ge-
mäß § 6 Absatz 3 Satz 1 der Lehramtszugangsverord-
nung und einer sonderpädagogischen Fachrichtung 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen, dem Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 
oder dem Förderschwerpunkt Sprache. Sie kann aus-
nahmsweise auch in einer anderen sonderpädagogi-
schen Fachrichtung gemäß §  6 Absatz  3 Satz  4 der 
Lehramtszugangsverordnung erfolgen, wenn in der 
Person der Bewerberin oder des Bewerbers liegende 
Umstände und die sonderpädagogischen Ausbil-
dungsmöglichkeiten der Ausbildungsschule dies zu-
lassen. Ausbildungsschulen nach Satz  2 können nur 
Schulen sein, in denen Kinder und Jugendliche mit 
entsprechendem sonderpädagogischem Förderbedarf 
unterrichtet werden. 

  (2) Die Auswahl des Lehramtsfaches und der Fachrich-
tung erfolgt unter Berücksichtigung der Hochschulab-
schlüsse, Studienleistungen und Berufserfahrungen ge-
mäß § 3 Absatz 1. Lassen sich die Hochschulabschlüsse, 
Studienleistungen und Berufserfahrungen keinem 

Lehramtsfach zuordnen, erfolgt die Ausbildung in 
Sprachlicher Grundbildung oder in Deutsch oder in 
Mathematischer Grundbildung oder in Mathematik. 
Für die Fachrichtung fachlich relevant im Sinne des § 3 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 sind Hochschulabschlüsse, 
die einen (sozial-)pädagogischen, psychologischen oder 
ausnahmsweise auch einen entsprechenden medizini-
schen Schwerpunkt enthalten. Studienleistungen und 
Berufserfahrungen gemäß §  3 Absatz  1 Satz  4 Num-
mer  2 und 3 müssen lediglich einem Ausbildungsfach 
oder einer Fachrichtung des Lehramts für sonderpäda-
gogische Förderung entsprechen. 

  (3) Zugang zur berufsbegleitenden Ausbildung zum 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung haben 
abweichend von §  2 Absatz  2 Satz  4 auch Personen, 
die einen auf das Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen bezogenen Hochschulabschluss (Master 
of Education oder Erste Staatsprüfung) erworben ha-
ben. Der Hochschulabschluss muss mindestens ein 
Lehramtsfach oder eine Fachrichtung des Lehramts 
für sonderpädagogische Förderung umfassen. Für die 
Personen nach Satz  1 entfällt das Erfordernis einer 
mindestens zweijährigen Berufstätigkeit oder Kinder-
betreuung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2. Die 
erfolgreich abgelegte Staatsprüfung für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung führt nicht zum 
Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen.

  (4) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die vor oder zum 1. November 2024 einen Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen begonnen haben, können aus dem Vorbe-
reitungsdienst ausscheiden und bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen eine berufsbegleitende Ausbildung zum 
Erwerb des Lehramts für sonderpädagogische Förde-
rung neu aufnehmen.

  (5) § 13 Absatz 1 bis 6 fi ndet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass sich Qualifi zierung und Prüfung auf Bil-
dungswissenschaften unter besonderer Berücksichti-
gung sonderpädagogischer Fragestellungen beziehen. 
Die Inhalte der sonderpädagogischen Fragestellungen 
der Prüfung ergeben sich aus den auf die Sonderpäda-
gogik bezogenen ländergemeinsamen inhaltlichen An-
forderungen für die Fachwissenschaften und Fachdi-
daktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 16. Oktober 2008 in der jeweils 
geltenden Fassung). § 13 Absatz 7 fi ndet keine Anwen-
dung.

  (6) Mit der erfolgreich abgelegten Staatsprüfung er-
werben die Lehrkräfte in Ausbildung die Befähigung 
zum Lehramt für sonderpädagogische Förderung.“

2.  In § 16 Absatz 2 wird die Angabe „und 4b“ durch die 
Angabe „bis 4c“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
 Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an 

 Förderschulen und in der pädagogischen Frühförderung

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium für Schule und Bildung im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem 
Ministerium der Finanzen:

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen und in 
der pädagogischen Frühförderung vom 25. April 2016 
(GV. NRW. S. 216), die zuletzt durch Artikel 14 der Ver-
ordnung vom 23. März 2022 (GV. NRW. S. 405) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 32 die 
Angabe „, Außerkrafttreten“ gestrichen.

2.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „, Außerkraft-
treten“ gestrichen.

 b)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.
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Artikel 3
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Mai 2024

Die Ministerin für Schule
und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee  F e l l e r

– GV. NRW. 2024 S. 253

301

Sechste Verordnung zur Änderung der 
eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 

Straf- und Bußgeldverfahren

Vom 30. April 2024

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 5. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, jeweils in 
Verbindung mit §  1 der Verordnung über die Ermächti-
gung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von Rechts-
verordnungen zur elektronischen Aktenführung in Ord-
nungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und Straf-
vollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. S. 182) 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren vom 3. Juli 2023 (GV. NRW. 
S.  486), die zuletzt durch Verordnung vom 15. Februar 
2024 (GV. NRW. S.  91) geändert worden ist, erhält die 
Anlage die aus dem Anhang zu dieser Verordnung er-
sichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. April 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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            Anlage (zu § 1 Absatz 1 Satz 1eAktEVO StrafOWi)

Gericht/Staatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Aachen
Staatsanwaltschaft Arnsberg
Staatsanwaltschaft Bielefeld
Staatsanwaltschaft Bochum
Staatsanwaltschaft Bonn
Staatsanwaltschaft Detmold
Staatsanwaltschaft Dortmund
Staatsanwaltschaft Duisburg
Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Staatsanwaltschaft Essen
Staatsanwaltschaft Hagen
Staatsanwaltschaft Kleve
Staatsanwaltschaft Köln
Staatsanwaltschaft Krefeld
Staatsanwaltschaft Mönchengladbach
Staatsanwaltschaft Münster
Staatsanwaltschaft Paderborn
Staatsanwaltschaft Siegen
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf
Generalstaatsanwaltschaft Hamm
Generalstaatsanwaltschaft Köln
Amtsgericht Aachen
Amtsgericht Ahaus
Amtsgericht Ahlen
Amtsgericht Arnsberg
Amtsgericht Bad Berleburg
Amtsgericht Bad Oeynhausen
Amtsgericht Bergisch Gladbach
Amtsgericht Beckum
Amtsgericht Bielefeld
Amtsgericht Bocholt
Amtsgericht Bonn
Amtsgericht Borken
Amtsgericht Bottrop
Amtsgericht Brakel
Amtsgericht Brilon
Amtsgericht Brühl
Amtsgericht Castrop-Rauxel
Amtsgericht Coesfeld
Amtsgericht Delbrück
Amtsgericht Detmold
Amtsgericht Dinslaken
Amtsgericht Dorsten
Amtsgericht Dortmund
Amtsgericht Dülmen
Amtsgericht Duisburg
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Amtsgericht Duisburg-Hamborn
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort
Amtsgericht Düren
Amtsgericht Düsseldorf
Amtsgericht Eschweiler
Amtsgericht Essen
Amtsgericht Erkelenz
Amtsgericht Euskirchen
Amtsgericht Geldern
Amtsgericht Gelsenkirchen
Amtsgericht Gladbeck
Amtsgericht Grevenbroich
Amtsgericht Gronau
Amtsgericht Gütersloh
Amtsgericht Gummersbach
Amtsgericht Halle 
Amtsgericht Hamm
Amtsgericht Hattingen
Amtsgericht Herford
Amtsgericht Höxter
Amtsgericht Ibbenbüren
Amtsgericht Iserlohn
Amtsgericht Kamen
Amtsgericht Kerpen
Amtsgericht Kleve
Amtsgericht Königswinter
Amtsgericht Krefeld
Amtsgericht Langenfeld
Amtsgericht Lemgo
Amtsgericht Lennestadt
Amtsgericht Leverkusen
Amtsgericht Lippstadt
Amtsgericht Lübbecke
Amtsgericht Lüdenscheid
Amtsgericht Lüdinghausen
Amtsgericht Lünen
Amtsgericht Marl
Amtsgericht Marsberg
Amtsgericht Medebach
Amtsgericht Menden
Amtsgericht Meschede
Amtsgericht Mettmann
Amtsgericht Minden
Amtsgericht Moers
Amtsgericht Monschau
Amtsgericht Mönchengladbach
Amtsgericht Mönchengladbach-
Rheydt
Amtsgericht Mülheim an der Ruhr
Amtsgericht Münster
Amtsgericht Nettetal
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Amtsgericht Neuss
Amtsgericht Oberhausen
Amtsgericht Olpe
Amtsgericht Paderborn
Amtsgericht Rahden
Amtsgericht Ratingen
Amtsgericht Recklinghausen
Amtsgericht Remscheid
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück
Amtsgericht Rheinbach
Amtsgericht Rheinberg
Amtsgericht Rheine
Amtsgericht Schmallenberg
Amtsgericht Siegburg
Amtsgericht Siegen
Amtsgericht Soest
Amtsgericht Solingen
Amtsgericht Steinfurt
Amtsgericht Tecklenburg
Amtsgericht Unna
Amtsgericht Velbert
Amtsgericht Viersen
Amtsgericht Waldbröl
Amtsgericht Warburg
Amtsgericht Warendorf
Amtsgericht Warstein
Amtsgericht Werl
Amtsgericht Wesel
Amtsgericht Wipperfürth
Amtsgericht Wuppertal
Landgericht Aachen
Landgericht Bonn
Landgericht Duisburg
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Kleve
Landgericht Krefeld
Landgericht Mönchengladbach
Landgericht Wuppertal
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Köln

– GV. NRW. 2024 S. 254
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80

Gesetz
zur Änderung des 

Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des 

Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes

Vom 30. April 2024

Artikel 1

Das Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 672) wird wie folgt geändert:

1.  In §  1 Absatz  1 werden die Wörter „2019/608 der 
Kommission (ABl. L 104 vom 15.4.2019, S.1)“ durch 
die Wörter „2023/2383 der Kommission (ABl. L, 
2023/2383, 09.10.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/
dec_del/2023/2383/oj)“ ersetzt.

2.  § 2 wird wie folgt gefasst: 
 „§ 2
 Begriffsbestimmungen

  Im Sinne dieses Gesetzes ist:

 1.  ein „reglementierter Beruf“ eine berufl iche Tätig-
keit oder eine Gruppe berufl icher Tätigkeiten, bei 
der die Aufnahme, die Ausübung oder eine der Ar-
ten der Ausübung direkt oder indirekt durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz 
bestimmter Berufsqualifi kationen gebunden ist; 
eine Art der Ausübung ist insbesondere die Füh-
rung einer geschützten Berufsbezeichnung, die 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf 
Personen beschränkt ist, die über eine bestimmte 
Berufsqualifi kation verfügen;

 2.   eine „Berufsqualifi kation“ eine Qualifi kation, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen Be-
fähigungsnachweis im Sinne des Artikels 11 Buch-
stabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG oder 
durch Berufserfahrung nachgewiesen wird;

 3.  eine „geschützte Berufsbezeichnung“ eine Form 
der Reglementierung eines Berufs, bei der

  a)   die Verwendung einer Bezeichnung bei der Aus-
übung einer berufl ichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von berufl ichen Tätigkeiten aufgrund 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften un-
mittelbar oder mittelbar an den Besitz einer 
bestimmten Berufsqualifi kation gebunden ist 
und

  b)   bei einer missbräuchlichen Verwendung der Be-
zeichnung Sanktionen verhängt werden und

 4.   eine „vorbehaltene Tätigkeit“ eine Form der Regle-
mentierung eines Berufs, bei der der Zugang zu ei-
ner berufl ichen Tätigkeit oder einer Gruppe von 
berufl ichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittel-
bar Angehörigen eines reglementierten Berufs, die 
Inhaber einer bestimmten Berufsqualifi kation sind, 
vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese 
Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen ge-
teilt wird.“

3.  § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

  „(3) Für die Zwecke von Absatz 1 in Verbindung mit 
Anlage 1 Buchstabe f ist die Auswirkung der neuen 
oder geänderten Vorschrift zu prüfen, wenn sie mit ei-
ner oder mehreren Anforderungen kombiniert wird, 
wobei die Tatsache zu berücksichtigen ist, dass diese 
Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein 
können. Hierbei sind insbesondere die in Anlage 3 be-
nannten Anforderungen zu berücksichtigen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i

– GV. NRW. 2024 S. 258
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